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Information nach § 30 Abs. 1 UVgO über die Erteilung eines Auftrages  

 

 

 

 

 Vergabenummer                       

 

 

a Öffentlicher Auftraggeber 

 Name                            

 Straße                          

 PLZ, Ort                       

 

b Vergabestelle 

Name                             

 Straße                            

 PLZ, Ort                         

  

c Beauftragtes Unternehmen 

 Name                            

 

d Vergabeart 

                        

 

e Art und Umfang der Leistung 

                                  

 

 

f Zeitraum der Leistungserbringung 

                                                  

 

Der Leistungszeitraum beginnt mit der Zuschlagserteilung und endet nach 12 Monaten. Das ALSH 
kann den Vertrag dreimal, jeweils um weitere 12 Monate, verlängern. Der Vertrag endet spätestens Im 
Jahr 2028. Der Vertrag verlängert sich automatisch, wenn das ALSH ihn nicht mindestens drei Monat 
vor Ende der jeweiligen Vertragszeit kündigt. Die Finanzierung erfolgt vorbehaltlicher jährlich 
verfügbaren Haushaltsmittel. Für diese Rahmenvereinbarungen gilt die folgende Höchstmenge für die 
Dienstleistung: Die Höchstmenge beträgt für die maximale Laufzeit von 4 Jahren insgesamt 38.000,00 
Euro netto. Bei Erreichen der Höchstmenge endet der Vertrag automatisch auch vor Ende der 
vorgesehenen Vertragslaufzeit.

Rahmenvereinbarung Informationstafeln zur Beschilderung von archäologischen Kulturdenkmalen in 
SH und Welterbebeschilderung von Haithabu und Danewerk für das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein (ALSH)
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